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I. DIE WICHTIGSTEN INFOS AUF EINEN BLICK

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie sich diesen Leitfaden bitte vor dem Wahltag aufmerksam durch. 

Vorgaben für das korrekte Ausfüllen der Niederschrift und der Schnellmel-
dung sowie deren Übermittlung sind ebenso enthalten wie Anhaltspunkte für die 
Beurteilung von gültigen bzw. ungültigen Stimmzetteln.

Fügen Sie bitte der Niederschrift die geforderten Unterlagen bei.

Dieser Leitfaden soll die Hinweise aus der Schulungsveranstaltung sowie der in-
teraktiven Lernplattform (www.wahlhelfer-bonn.de) ergänzen und Ihnen als Ar-
beitspapier dienen, das Sie mit Ihren Notizen ergänzen können. 
Für mögliche Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen dankbar.

Die Wahlleitung

Wichtige Telefonnummern

Wahlzentrale

Herr Fricke    0228 - 77 5260

Frau Becker    0228 - 77 3366

Herr Neufing    0228 - 77 3976

Herr Fischer    0228 - 77 4082

Wahlvorstände

Herr Langen    0228 - 77 3501

Frau Steeger    0228 - 77 3645

Schnellmeldung am Wahltag 0228 - 77 6655
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II. TERMINE

In der Woche vor dem Wahltag

Montag,   18. September 2017 
Dienstag,   19. September 2017
Mittwoch,   20. September 2017

Schulungsveranstaltungen für die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher, Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter sowie die Schriftführerinnen und Schriftführer in 
den Urnenwahlvorständen im Ratssaal (Stadthaus). 

Am Tag vor der Wahl

Samstag, 23. September 2017, 9.00 - 11.00 Uhr

Ausgabe der Wahlunterlagen an die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher

der Stimmbezirke 011 – 165 im Stadthaus, 
Versteigerungssaal, Ebene P1, Aufzugsgruppe 2
der Stimmbezirke 211 – 276 in der Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg, 
Verwaltungsgebäude Kurfürstenallee 2-3, Zimmer 156, „Neubau“ 
der Stimmbezirke 311 – 377 in der Bezirksverwaltungsstelle Beuel, 
Rathaus, Friedrich-Breuer-Str. 65, Großer Sitzungssaal
der Stimmbezirke 411 – 436 in der Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg, 
Rathaus, Villemombler Str. 1, Sitzungssaal

III. DER WAHLKOFFER 

Inhaltskontrolle

Nach Erhalt des Wahlkoffers am Samstag sofortige Überprüfung
durch die Empfänger: 

1. Kontrolle des Wählerverzeichnisses 
Richtige Wahlbezirksnummer, wie auf Einberufung und Wahlkoffer?

2. Kontrolle der Stimmzettel

3. Kontrolle der sonstigen Unterlagen im Wahlkoffer
Vorschreibblatt, Niederschrift, Schnellmeldung, Wahlbekanntmachung, Um-
schläge zum Verpacken, Siegelmarken, Liste der ungültigen Wahlscheine, 
Quittungsbelege für den Wahlvorstand, Schlüssel für die Urne, Sortierbox mit 
Büromaterial 

Abschließend Auszahlung des Erfrischungsgeldes für den Wahlvorstand. 
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IV. DER WAHLSONNTAG 

Schichteinteilung im Wahlvorstand

Schichteinteilung bitte vorher absprechen!
Die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher treten bereits vor dem Wahltag
mit den Mitgliedern des Wahlvorstandes (telefonisch) in Verbindung, um die 
Schichteinteilung zu regeln. 
Die Liste der Mitglieder des Wahlvorstandes erhalten die Wahlvorsteherinnen
und Wahlvorsteher bei der Schulungsveranstaltung. 

 Die Wahlvorsteherin bzw. der Wahlvorsteher bestellt die stellvertretende 
Schriftführerin bzw. den stellvertretenden Schriftführer aus den Reihen der 
Beisitzerinnen und Beisitzer. 
Bitte über die Schichteinteilung das Wahlamt, Herrn Langen, per E-Mail   
artur.langen@bonn.de informieren.

Sie können die abgesprochenen Schichten hier eintragen:

Der Wahlvorstand ist während der Wahlhandlung (8.00 Uhr bis 18.00 Uhr)
beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind.

Während der Feststellung und Ermittlung des Wahlergebnisses (ab 18.00 
Uhr) müssen mindestens fünf Mitglieder anwesend sein.

Unter den Anwesenden müssen - sowohl während der Wahlhandlung als auch
bei der Ergebnisermittlung - die Wahlvorsteherin bzw. der Wahlvorsteher und  
die Schriftführerin bzw. der Schriftführer oder deren Stellvertreter sein. 

Funktion
Name  

(und telefonische Erreichbarkeit)

Dienstzeit
(von ... bis ...)
ab 17.30 Uhr:

Anwesenheit aller

Wahlvorsteherin oder
Wahlvorsteher
stellv. Wahlvorsteherin
oder Wahlvorsteher
Schriftführerin oder
Schriftführer
stellv. Schriftführerin 
oder
stellv. Schriftführer
Beisitzerin oder 
Beisitzer
Beisitzerin oder 
Beisitzer
Beisitzerin oder 
Beisitzer
Beisitzerin oder 
Beisitzer
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ALLE anwesenden Mitglieder müssen die Wahlniederschrift unterschreiben!

   Zusammentreffen des Wahlvorstandes 

Wahltag = Sonntag, 24. September 2017  

Bis 07.30 Uhr Mitglieder des Wahlvorstandes finden sich im Wahlraum

ein

Ab   07.30 Uhr Treffen der Vorbereitungen im Wahlraum

Um  08.00 Uhr  Öffnung des Wahlraums

Um 17.30 Uhr  Alle Mitglieder des Wahlvorstandes finden sich wieder im 

Wahlraum ein

Um  18.00 Uhr  Ende der Stimmabgabe

 Ab   18.00 Uhr  Beginn Ergebnisermittlung

     Vorbereitende Arbeiten am Wahlsonntag

     Bitte kontrollieren Sie bereits auf dem Weg ins Wahllokal,
    dass im und am Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar

vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und 
Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung 
verboten sind. 

Die Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen während ihrer Tätigkeit kein auf 
politische Überzeugung hinweisendes Zeichen tragen.

Die Wahlvorsteherin bzw. der Wahlvorsteher eröffnet die Wahlhandlung damit, 
dass sie oder er die weiteren Mitglieder auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen 
Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hinweist.
Auch beim Schichtwechsel müssen die dann eingetroffenen Mitglieder des 
Wahlvorstandes entsprechend verpflichtet werden .

 Einrichten des Wahlraums 

Tische zusammenstellen.  
Wahltisch für den Wahlvorstand aufstellen. 
Wahlkabinen aufstellen und Stift in der Wahlkabine auslegen, ggf. anbinden. 
Kontrolle der Wahlurne, diese muss jetzt leer sein.
Verschließen der Wahlurne. 
Die Wahlvorsteherin bzw. der Wahlvorsteher nimmt den Schlüssel in 
Verwahrung.  
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Die Urne darf erst nach 18.00 Uhr wieder geöffnet werden!
Hinweisschilder „Wahlraum“ anbringen.
Bei mehreren Wahlräumen in einem Gebäude bitte die entsprechende 
(Richtungs-)Kennzeichnung aufhängen.
Die Wahlbekanntmachung gut sichtbar am Eingang des Wahlraums
anbringen. 
Einen Musterstimmzettel für die Wahl gut sichtbar am Eingang des Gebäudes 
aushängen.  
Hierzu bitte einen Stimmzettel deutlich als Muster kennzeichnen. 
Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Wahlvorsteherin bzw. des
Wahlvorstehers.

Beispiel für einen bewährten Aufbau:

Bitte beachten Sie:
Die Tische für den Wahlvorstand müssen von allen Seiten frei zugänglich sein.
Die Wahlkabinen sind so anzuordnen, dass keine Einsichtnahme (z.B. durch 
dahinterliegende Fenster) möglich ist.

Schriftführer/in und Beisitzer/in

Wahlkabinen

Wahlvorsteher/in und Beisitzer/in

Wahlurne
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Aufgabenverteilung im Wahlvorstand

Vergewissern Sie sich vor 8.00 Uhr: Ist der Wahlvorstand komplett?

Sind zu diesem Zeitpunkt mindestens zwei Mitglieder Ihres Wahlvorstandes 
nicht erschienen oder umfasst dieser weniger als sieben Personen, so fordern 
Sie bitte telefonisch bis spätestens 8.15 Uhr Ersatzmitglieder an:

Stadtbezirk Bonn    011 – 165  0228 - 77 3501

Stadtbezirk Bad Godesberg 211 – 276  0228 - 77 5140

         Stadtbezirk Beuel   311 – 377       0228 - 77 4593

         Stadtbezirk Hardtberg 411 – 436      0228 - 77 4719

Bitte tragen Sie die Mitglieder Ihres Wahlvorstandes, die nicht erschienen sind, 
unbedingt in den Vordruck “Ausfälle am Wahltag” ein.
Dieser befindet sich im Wahlkoffer auf der Rückseite des Organisationsplans. 

 Tagsüber fallen kontinuierlich folgende Arbeiten an:

Der Wahlvorstand regelt den Zugang bei Andrang im Wahlraum. 
Entgegennahme der Wahlbenachrichtigung und Überprüfung der 
Wahlberechtigung mit Hilfe des Wählerverzeichnisses durch die
Schriftführerin bzw. den Schriftführer. 
Die Wahlbenachrichtigung bitte einbehalten und später als Zählhilfe 
verwenden. 
Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe
durch einen Haken. 
Entgegennahme und Überprüfung von Wahlscheinen durch die 
Wahlvorsteherin bzw. den Wahlvorsteher.
Ausgabe der Stimmzettel durch eine Beisitzerin bzw. einen Beisitzer.
Regelmäßige Überprüfung der Wahlkabinen durch ein Mitglied des 
Wahlvorstandes.
Die Wahlurne muss permanent im Blick eines Mitgliedes des 
Wahlvorstandes sein!
Kann die Legitimation nicht durch die Wahlbenachrichtigung erfolgen,
dienen hierfür Personalausweis, Reisepass o.ä.. Erstellen Sie in diesen 
Fällen bitte einen entsprechenden Ersatzbeleg (siehe Anhang, Seite 

28). 
Sehbehinderte Wahlberechtigte können zur Unterstützung eine 
sogenannte Stimmzettelschablone nutzen, mit deren Hilfe sie 
eigenständig abstimmen können. Diese Schablonen werden von den
jeweiligen Wahlberechtigten selbst mitgebracht.

In der Praxis hat sich bewährt, die einzelnen Zuständigkeiten im Wahlvorstand 
genau zuzuweisen!
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V. DAS WÄHLERVERZEICHNIS (siehe Anhang, Seite 25)

Wichtige Informationen

Schriftführerin bzw. Schriftführer:
Wählerverzeichnis vor 8.00 Uhr bitte einmal durchsehen!

Das Wählerverzeichnis ist das wichtigste Dokument im Wahllokal!

NUR die Personen, die darin aufgelistet sind, dürfen in „Ihrem” Wahlraum
wählen, sofern in der Spalte „Stimmabgabe” noch nichts eingetragen ist.
Diese Spalte kennzeichnet die Schriftführerin bzw. der Schriftführer mit einem 
Haken, wenn die wahlberechtigte Person gewählt hat.
Personen mit einem „W” ( = Wahlschein) in der Spalte “Stimmabgabe” können 
ihre Stimme nur mit einem gültigen Wahlschein abgeben. Ohne Wahlschein 
dürfen sie nicht wählen (siehe hierzu „Umwandlung Briefwahl in 

Urnenwahl“, Seite 14).
Personen, bei denen in der Stimmabgabespalte das Wort „gestrichen“ 
eingetragen ist, sind in Bonn zur Wahl nicht mehr zugelassen.

Das Wählerverzeichnis ist folgendermaßen aufgebaut
(siehe Anhang, Seite 25): 

Kopfzeile: Wahl, darunter Wahlbezirks- und Blattnummer

Spalte „Wahlberechtigter“: Wahlberechtigte, straßenweise in alphabetischer 
Reihenfolge und innerhalb einer Straße nach Hausnummern sortiert.  
Sind in einem Haus mehrere Wahlberechtigte gemeldet, sind die 
Wahlberechtigten in alphabetischer Reihenfolge ihres Namens aufgeführt.

Spalte „geb.“: Geburtsdaten der Wahlberechtigten

Spalte „Stimmabgabe“: „W“ oder „gestrichen“, wenn die Person einen 
Wahlschein erhalten hat oder in Bonn nicht mehr wahlberechtigt ist.
In der nachfolgenden Spalte „Bemerkung“ ist ein entsprechender Eintrag 
vorgenommen.

Goldene Regel:
Sie dürfen das amtlich abgeschlossene Wählerverzeichnis weder 
ergänzen noch korrigieren! Sperrvermerke dürfen nicht eigenmächtig 
gestrichen werden, um z.B. Personen widerrechtlich die Wahl zu 
ermöglichen. Änderungen dürfen nur auf Anweisung der Wahlzentrale
vorgenommen werden!
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 Sofern in dieser Spalte ein Eintrag erfolgt ist, darf diese Person nicht mehr bei 
Ihnen im Wahlraum wählen – es sei denn, sie legt einen gültigen Wahlschein 
für diese Wahl vor!

Letzte Spalte: lfd. Nummer des Wählerverzeichnisses

Ist in der Spalte „Stimmabgabe“ kein Eintrag vorhanden, ist die Person 
wahlberechtigt und ihr kann ein Stimmzettel ausgehändigt werden. 
Danach, spätestens bei Abgabe der Stimme, hat die Schriftführerin bzw. der 
Schriftführer in der Spalte „Stimmabgabe“ einen Haken zu machen. 

Nachträge finden Sie unsortiert am Ende des Wählerverzeichnisses!

    Der Abschluss des Wählerverzeichnisses (siehe Anhang, Seite 26)

Dem Wählerverzeichnis ist vorgeheftet die
„Beurkundung des Abschlusses des Wählerverzeichnisses”.

Die Zahlen mit den Kennbuchstaben aus dem Abschluss

A 1 

A 2 

A 1 + A 2 = A 

müssen in die Niederschrift in den Abschnitt 4 „Wahlergebnis” übernommen 
werden.
Hinweis: Die A-Werte sind in der  Schnellmeldung NICHT voreingetragen.  

Der Abschluss des Wählerverzeichnisses bezieht sich auf die wahlbe-
rechtigten Personen. In die Niederschrift wird die Zahl aus dem Abschluss des 
Wählerverzeichnisses übernommen. Eine Zählung der im Wählerverzeichnis 
tatsächlich eingetragenen Personen durch den Wahlvorstand unterbleibt!

Bekannt gewordene Mängel oder Unrichtigkeiten (z.B. falsch geschriebener 
Name o.ä.) sind daher in das dafür vorgesehene Formular einzutragen. 
Die zuständige Meldebehörde kann daraufhin nach der Wahl ihre Daten über-
prüfen und gegebenenfalls berichtigen.
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VI. DIE WAHLUNTERLAGEN

Wahlbenachrichtigung und Wahlberechtigung

Das bringen die meisten Wahlberechtigten mit ins Wahllokal:

Wahlbenachrichtigung im Briefformat (siehe Anhang, Seite 27)

oder

     Personalausweis bzw. Reisepass

  
Die Wahlbenachrichtigung reicht zur Legitimation aus

Nach § 56 Abs. 3 Satz 2 Bundeswahlordnung hat die Wählerin bzw. der Wäh-
ler die Wahlbenachrichtigung auf Verlangen vorzulegen. 
Wenn die Wahlbenachrichtigung nicht vorliegt, muss sie bzw. er sich auswei-
sen (z. B. durch Lichtbildausweis, Kreditkarte). Können auch keine Ausweis-
papiere vorgelegt werden, sind gezielte Fragestellungen zu Daten von Ange-
hörigen oder Hausbewohnerinnen bzw. Hausbewohnern im Wählerverzeichnis 
zur Identifizierung möglich.
Wenn die bzw. der Wahlberechtigte einem Mitglied des Wahlvorstandes per-
sönlich bekannt ist, reicht dies zur Legitimation aus.

Vorderseite

Rückseite
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Der Wahlschein (siehe Anhang, Seite 30)

Der Wahlschein ist ein urkundlicher Nachweis über das Wahlrecht. 
Wahlscheine werden auf Antrag ausgestellt und in der Regel für die 
Briefwahl genutzt.

In ihrem bzw. seinem Wahlraum kann die Briefwählerin bzw. der Briefwäh-
ler nicht noch einmal wählen, weil sie/er durch den Eintrag „W“ in der 
Stimmabgabespalte im Wählerverzeichnis gesperrt ist.

Wenn eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter mit einem auf 
sie/ihn ausgestellten Wahlschein (Identität prüfen!) in Ihren Wahlraum
kommt (eher die Ausnahme), prüfen Sie, ob es sich um einen gültigen 
Wahlschein für den Wahlkreis 96 Bonn handelt. In diesem Fall behalten 
Sie den Wahlschein ein und geben Sie einen Stimmzettel für die Wahl aus.
Ein Vermerk im Wählerverzeichnis ist nicht zulässig.

Das Stadtgebiet Bonn bildet den Wahlkreis 96 Bonn. Ein von der 
Stadt Bonn ausgegebener Wahlschein ist somit in allen Wahlräumen
des Stadtgebietes gültig. Auf andere Wahlkreise ausgestellte Wahl-
scheine sind stets zurückzuweisen.
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VII. DIE STIMMABGABE 

8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Der Ablauf  

1. Die/der Wahlberechtigte kommt zum Tisch des Wahlvorstandes und legt die
Wahlbenachrichtigung vor.

Sollte die/der Wahlberechtigte keine Wahlbenachrichtigung vorweisen, ist 
zunächst die Identität durch Vorlage eines Ausweises oder auf andere 
geeignete Art nachzuweisen (vgl. Seite 11). 

2. Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer nimmt die Wahlbenachrichtigung 
entgegen und prüft die Wahlberechtigung.

Vergleich der laufenden Nummer auf der Wahlbenachrichtigung mit der 
laufenden Nummer im Wählerverzeichnis. 

Steht die Person im Wählerverzeichnis?

In der Spalte „Stimmabgabe” darf noch kein Eintrag sein. 
(Haken = Person hätte bereits bei Ihnen gewählt, „W” = Briefwahl, 
„gestrichen” = nicht wahlberechtigt).

3. Die Beisitzerin bzw. der Beisitzer händigt den Stimmzettel aus. 

4. Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer vermerkt jetzt die Stimmabgabe 
durch einen Haken im Wählerverzeichnis. 

Die Wahlbenachrichtigung wird einbehalten und während der anschließenden 
Stimmenauswertung als Zählhilfe verwendet.

5. Der Stimmzettel muss in der Wahlkabine gekennzeichnet und so gefaltet 
werden, dass die Kennzeichnung außerhalb der Wahlurne nicht zu erkennen 
ist. Andernfalls ist die Wählerin bzw. der Wähler zurückzuweisen.

6. Die Wählerin bzw. der Wähler wirft den gefalteten Stimmzettel in die 
Wahlurne.

7. Wurde eine Person ohne Wahlbenachrichtigung zur Stimmabgabe 
zugelassen, fertigen Sie bitte einen Ersatzbeleg an (siehe Anhang, Seite 

28).
Dieser dient Ihnen zur Kontrolle, damit diese Person kein zweites Mal wählen 
kann.
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Keine roten Wahlbriefe (Briefwahl) annehmen!

Sollte jemand bei Ihnen im Wahllokal einen ROTEN Wahlbrief abgeben wollen, wei-
sen Sie die Person bitte darauf hin, dass die Wahlbriefe bis 15.00 Uhr in den Be-
zirksverwaltungsstellen, danach bis 18.00 Uhr nur noch im Stadthaus, Berliner 
Platz 2, abgegeben werden können und Sie dorthin keinen Transport übernehmen 
oder sicherstellen können. 

Umwandlung Briefwahl in Urnenwahl

Sollte es sich bei der Person, die einen Wahlbrief abgeben will, um die Wahl-
scheininhaberin bzw. den Wahlscheininhaber handeln (bitte anhand eines 
Lichtbildausweises überprüfen!), können Sie ihr oder ihm auch die Möglichkeit 
anbieten, die Briefwahl in eine Urnenwahl „umzuwandeln“.

1. Personenidentität der bzw. des laut Wahlschein Berechtigten anhand eines 
Lichtbildausweises feststellen.

Besteht keine Personenidentität, die Briefwahlunterlagen zurückgeben.

2. Wurde der Wahlschein von der Bundesstadt Bonn, also für den Wahlkreis 96 
Bonn ausgestellt?
 Falls nicht, die Wählerin bzw. den Wähler zurückweisen, aber den Wahl-

schein und die übrigen Briefwahlunterlagen an sie bzw. ihn zurückgeben. 

3. Ist es ein Wahlschein für die aktuelle Wahl?
 Falls nicht, den Wahlschein und die übrigen Briefwahlunterlagen einbehal-

ten.

4. Ist der Wahlschein gültig?
Vergleich der Wahlscheinnummer mit der im Wahlkoffer enthaltenen Liste 
der für ungültig erklärten Wahlscheine.

 Falls ungültig, den Wahlschein und die übrigen Briefwahlunterlagen 
einbehalten und die Person nicht zur Wahl zulassen. 

5. Den gültigen Wahlschein einbehalten.

6. Die übrigen Briefwahlunterlagen vernichten.

7. Neuen Stimmzettel aushändigen und wählen lassen.

Ein Stimmabgabevermerk oder ein Nachtrag im Wählerverzeichnis darf 
nicht erfolgen!
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VIII. FESTSTELLUNG DES WAHLERGEBNISSES

   Zählung der Wählerinnen und Wähler

   Um 18.00 Uhr  Bekanntgabe des Endes der Wahlzeit durch die  
    Wahlvorsteherin bzw. den Wahlvorsteher

Es dürfen nur noch die im Wahlraum anwesenden Wahlberechtigten zur 
Wahl zugelassen werden.
Gegebenenfalls ist der Zugang zum Wahlraum solange zu versperren, bis 
die oder der letzte Wahlberechtigte ihre bzw. seine Stimme abgegeben hat.
Danach ist die Öffentlichkeit wiederherzustellen. Auch die anschließende 
Auszählung ist öffentlich.
Personen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch wählen wollen, sind abzuweisen!
Die Tische sind frei zu räumen und nicht ausgegebene Stimmzettel zur Sei-
te zu legen.  

Nachdem alle nicht ausgegebenen Stimmzettel entfernt wurden:
(siehe auch 3.2 der Niederschrift)

Zählung der Haken im Wählerverzeichnis ( = Stimmabgaben) und der ein-
genommenen gültigen Wahlscheine.
Öffnung der Wahlurne. 
Stimmzettel herausnehmen und zählen. 
Idealerweise sollten jetzt die Summe der Haken (= Stimmabgaben) und der 
eingenommenen gültigen Wahlscheine mit der Anzahl der Stimmzettel 
übereinstimmen. Andernfalls ist die Zählung zu wiederholen. 
Wenn sich trotz wiederholter Zählung keine Übereinstimmung ergibt, gilt die 
Zahl der Stimmzettel als Zahl der Wählerinnen und Wähler. 

       Mögliche Probleme und deren Ursachen:
Weniger Stimmzettel als Stimmabgabevermerke:
Möglicherweise hat eine Person den Stimmzettel nicht in die Urne 
geworfen und der Stimmabgabevermerk wurde bereits gemacht.
Mehr Stimmzettel als Stimmabgabevermerke:
Es wurde vergessen, einen Stimmabgabevermerk anzubringen.
Ergibt sich trotz wiederholter Zählung keine Übereinstimmung, gilt die Zahl 
der Stimmzettel als Zahl der Wählerinnen und Wähler!
Gegebenenfalls eine Begründung für die mögliche Abweichung zwischen 
der Anzahl der Stimmzettel und der Stimmabgabevermerke in die dafür 
vorgesehenen Zeilen in Abschnitt 3.2 der Niederschrift angeben.
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Die Schriftführerin bzw.der Schriftführer trägt in die Niederschrift ein: 
 Zahl der Stimmzettel unter Abschnitt 3.2 a)

Zahl der Stimmabgabevermerke unter Abschnitt 3.2 b)  
Zahl der Wahlscheinwählerinnen und Wahlscheinwähler unter Abschnitt 
3.2 c) (= eingenommene gültige Wahlscheine)

          Die Zahl der Stimmabgaben plus eingenommene Wahlscheine muss der Zahl 
          der Stimmzettel entsprechen. 

Also: b) plus c) sollte a) ergeben. 
    

Die Anzahl der Stimmzettel, also aller Wählerinnen und Wähler, von Ziffer

3.2 a) wird unter Ziffer 4 „Wahlergebnis“ bei B „Wähler insgesamt“ eingetra-

gen.

Auch die Zahl der eingenommen Wahlscheine (3.2 c) wird dort in die Zeile B1

„Darunter Wähler mit Wahlschein“ übertragen. 
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Sortieren der Stimmzettel

     Ab 18.00 Uhr Sortieren der Stimmzettel

   Zunächst sortiert der Wahlvorstand die Stimmzettel wie folgt:
(siehe auch 3.4 der Niederschrift)

Stapel A   Erst- und Zweitstimme identisch 
(ZS I D und F) = Stimmen für denselben Wahlvorschlag, d.h. Kandidaten 

und Parteien sind zweifelsfrei (eindeutig) gültig 
    Innerhalb des Stapels A erfolgt die Sortierung getrennt 
    nach Kandidaten / Landeslisten

(= max. 9  Stapel) 
  

Stapel B      Erst- und Zweitstimme nicht gleich
(ZS II C bis F) - Erst- und Zweitstimme sind unterschiedlich

         und zweifelsfrei gültig
- Erststimme ist zweifelsfrei gültig – Zweitstimme wurde

nicht abgegeben (also ungültig) 
- Erststimme wurde nicht abgegeben (also ungültig)  – 

Zweitstimme ist zweifelsfrei gültig  

Stapel C  Erst- und Zweitstimme ungültig
(ZS I C und E) = ungekennzeichnete, leere Stimmzettel

  
Stapel D  Beschlussfälle   
(ZS III C bis F)  = Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben

(über diese muss der Wahlvorstand am Ende getrennt 
über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Erst- und Zweit-
stimmen beschließen)

WICHTIG! 
Alle Stimmzettel müssen dem korrekten Stapel zugeordnet werden!
Deshalb unbedingt vor der Zählung die Sortierung überprüfen!
Bitte verwenden Sie - in Ihrem eigenen Interesse - dafür die im Koffer be-
findlichen Sortierhilfen. 
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     Auszählen der Stimmen / der einzelnen Stapel und Eintragung in das
     Vorschreibblatt
     (In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie bitte wie nachfolgend beschrieben verfahren)

  Der Wahlvorstand beginnt mit der Auszählung des Stapels A „ Erst- und
Zweitstimme identisch“. 
Sofern nicht schon geschehen, werden die Stimmzettel nach der Reihenfolge 
der Kandidaten sortiert, gezählt und das jeweilige Ergebnis wird von der
Wahlvorsteherin bzw. dem Wahlvorsteher laut angesagt.
Die Ergebnisse werden zunächst in das Vorschreibblatt (befindet sich im 
Koffer) und anschließend entsprechend in die Zeilen D1 bis D7 (9 / 10) der 
Spalte ZS I bei den Erststimmen sowie entsprechend in die Zeilen F1 bis F23
der Spalte ZS I bei den Zweitstimmen des Vorschreibblattes eingetragen. Die 
Zahlen müssen identisch sein.
Erfahrungsgemäß sind damit bereits ca. 80% der abgegebenen Stimmen 
ausgezählt.
Hinweis: Die Stimmzettel kommen in die jeweils dafür vorgesehenen Um-

schläge. 

Für jede Kandidatin und jeden Kandidaten ist ein gesonderter Umschlag

zu verwenden. Nutzen Sie bitte die vorbereiteten Aufkleber zur Kennzeich-

nung. 

Die (maximal 9) Umschläge dürfen noch nicht verschlossen werden. 

Im Stapel C befinden sich die nicht gekennzeichneten, also die leer abgege-
benen, Stimmzettel. Diese sind zu zählen. Das Ergebnis wird in die Zeile C 
„Ungültige Erststimmen“ der Spalte ZS I sowie in die Zeile E „Ungültige 
Zweitstimmen“ der Spalte ZS I eingetragen.
Hinweis: Weil ja beide Stimmen ungültig sind, müssen (!) bei C „Ungültige 

Erststimmen“ im Kästchen der Spalte ZS I und bei E „Ungültige Zweistimmen“ 

im Kästchen der Spalte ZS I identische Zahlen stehen!

Die Stimmzettel kommen dann in den dafür vorgesehenen Umschlag. 

Erst NACH Durchgabe der Schnellmeldung wird der Umschlag versiegelt. 

Jetzt ist Stapel B an der Reihe: Sofern nicht bereits geschehen, werden diese 
Stimmzettel nach den Zweitstimmen, also den Landeslisten, sortiert und 
gezählt.
Nicht abgegebene Zweitstimmen gelten als ungültige Stimmen und sind in 
Zeile E „Ungültige Zweitstimmen“ der Spalte ZS II einzutragen.
Die Ergebnisse der gültigen Stimmen werden in die Zeilen F1 bis F23 der 
Spalte ZS II bei den Zweitstimmen des Vorschreibblattes eingetragen.
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Jetzt werden die Stimmzettel des Stapels B neu sortiert - diesmal nach
den Erststimmen - und gezählt. Nicht abgegebene Erstimmen gelten als un-
gültige Stimmen und sind in Zeile C „Ungültige Erststimmen“ der Spalte ZS II 
einzutragen. Die Ergebnisse der gültigen Stimmen werden entsprechend in 
die Zeilen D1 bis D7 (9 / 10 / 24) der Spalte ZS II bei den Erststimmen des 
Vorschreibblattes eingetragen. 
Hinweis: Die gültigen Stimmzettel aus Stapel B werden zusammen mit den 

Stimmzetteln aus Stapel A jeweils in die Umschläge der entsprechenden 

Kandidaten eingepackt. 

Stimmzettel aus Stapel B, bei denen die Erststimme nicht abgegeben wurde, 

werden gemeinsam in einem separaten Umschlag verpackt – bitte den ent-

sprechenden Aufkleber nutzen. 

   Beschlussfälle

  Jetzt prüft der Wahlvorstand jeden einzelnen Stimmzettel des Stapels D und 
entscheidet über Gültigkeit oder Ungültigkeit der Erst- und der Zweitstimme. 
Die Beschlussfassung erfolgt im Wahlvorstand gemeinsam. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der Wahlvorsteherin bzw. des Wahlvorstehers den 
Ausschlag. 
Der Beschluss wird auf der Rückseite des Stimmzettels sowohl für die Erst- 
als auch für die Zweitstimme schriftlich dokumentiert. Die Stimmzettel sind mit 
einer laufenden Nummer zu versehen.

Dann werden die Beschlüsse zu den Zweitstimmen nach ungültigen und 
gültigen Stimmen sortiert und gezählt.
Die Ergebnisse werden in die Zeilen E „Ungültige Stimmen“ und entspre-
chend F1 bis F23 gültige Stimmen der Spalte ZS III bei den Zweitstimmen in 
das Vorschreibblatt eingetragen.

Dann werden die Beschlüsse zu den Erststimmen nach ungültigen und gül-
tigen Stimmen sortiert und gezählt.
Die Ergebnisse werden in die Zeilen C „Ungültige Erststimmen“ und entspre-
chend D1 bis D24 „gültige Stimmen“ der Spalte ZS III bei den Erststimmen in 
das Vorschreibblatt eingetragen.

Hinweise, ob Stimmen gültig oder ungültig sind, finden Sie auf den 
Seiten 32 und 33 im Anhang.
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Ermittlung des Gesamtergebnisses und Prüfung

  Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer addiert die Zahlen der Erststimmen 
jeweils in den Zeilen C und D1 bis D24 von links nach rechts und trägt das 
Ergebnis in die Spalte "Insgesamt" ein.
Im Anschluss daran werden die gültigen Stimmen (D1 bis D24) der Spalten 
ZS I, ZS II und ZS III von oben nach unten addiert und in die Zeile D einge-
tragen.
Die so addierten Zahlen der Zeile D werden von links nach rechts addiert und 
in die Spalte „Insgesamt“ eingetragen.

Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer addiert die Zahlen der Zweitstimmen 
in den Zeilen E und F1 bis F23 und trägt das Ergebnis in die Spalte „Insge-
samt" ein.
Im Anschluss daran werden die gültigen Stimmen (F1 bis F23) der Spalten 
ZS I, ZS II und ZS III von oben nach unten addiert und in die Zeile F eingetra-
gen.
Die so addierten Zahlen der Zeile F werden von links nach rechts addiert und 
in die Spalte insgesamt eingetragen.

Zum Schluss überprüft die Schriftführerin bzw. der Schriftführer das Ergebnis 
mit folgender Plausibilitätsprüfung:
Erststimmen: C + D der Spalte insgesamt = B Zahl der Wähler
Zweitstimmen: E + F der Spalte insgesamt = B Zahl der Wähler.

Nachdem die Plausibilitätsprüfungen erfolgt sind und keine Fehler festgestellt 
wurden, überträgt die Schriftführerin bzw. der Schriftführer die Ergebnisse 
vom Vorschreibblatt in die Ziffer 4 („Wahlergebnis“) der Niederschrift und
dann in die Schnellmeldung. 
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    Durchgabe der Schnellmeldung (siehe Anhang, Seite 49 + 50)

       … an die Wahlzentrale durch die Wahlvorsteherin bzw. den Wahlvorsteher

  Nach der Auszählung und dem Ausfüllen der Niederschrift ist die Schnellmel-
dung sofort auszufüllen und möglichst schnell telefonisch an die Wahlzentrale 
weiterzugeben. 
Das Ergebnis ist dann rechnerisch richtig, wenn die Summe der ungültigen und 
gültigen Stimmen (C+D sowie E+F) jeweils der Zahl der Wählerinnen und Wäh-
ler (B) entspricht. 

Telefon: 0228 - 77 6655
Hörer bitte erst auflegen, wenn das Ergebnis für plausibel erklärt wurde!

Mündliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Wahlbezirk durch die Wahl-
vorsteherin bzw. den Wahlvorsteher. 

Sollte es im Zählgeschäft zu Komplikationen kommen, die eine wesentliche 
Verzögerung des Abschlusses zur Folge haben, sind die Wahlzentrale oder die 
jeweilige Bezirksverwaltungsstelle frühzeitig, spätestens bis 20.00 Uhr, telefo-
nisch zu informieren.
Scheuen Sie sich nicht, dann anzurufen, wenn Sie erkennen, dass Sie das 
Problem nicht lösen können.

Wahlzentrale (Bonn)   0228 - 77 5260

       0228 - 77 3366

0228 - 77 3976

0228 - 77 4082

Bezirksverwaltung Bad Godesberg 0228 - 77 5140

Bezirksverwaltung Beuel   0228 - 77 4901

       0228 - 77 4918

Bezirksverwaltung Hardtberg  0228 - 77 4719
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Vervollständigung der Niederschrift (siehe Anhang, Seiten 35-48)

Eintragung des ermittelten Wahlergebnisses in die Niederschrift

Während die Wahlvorsteherin bzw. der Wahlvorsteher die Schnellmeldung 
durchgibt, prüft und vervollständigt die Schriftführerin bzw. der Schriftführer die 
Niederschrift. Dabei überprüft sie/er unter anderem die Eintragungen zum Wahl-
vorstand, ggf. zu besonderen Vorkommnissen und die Eintragungen zur Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses.
Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlvorstand einen 
Beschluss gefasst hat, sind der Niederschrift als Anlage beizufügen. Dies ist unter 
Punkt 3.5 der Niederschrift entsprechend einzutragen.

Anschließend trägt die Schriftführerin bzw. der Schriftführer am Ende der Nieder-
schrift Ort und Datum ein und unterschreibt.
Sie gibt die Niederschrift an die übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes zur Ge-
nehmigung und Unterschrift weiter.

    

     

NICHT VERGESSEN!
Alle Mitglieder des Wahlvorstandes müssen die 

Niederschrift unterschreiben!
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IX. VERPACKEN DER WAHLUNTERLAGEN
(Erst nach Durchgabe der Schnellmeldung!)

Packen der Pakete

Paket 1: Stimmzettel
Alle Stimmzettel aus den Stapeln zu A und B (ohne Beschlussfas-
sung), sortiert nach Wahlvorschlägen (Kandidaten), kommen jeweils in
einen Umschlag, also maximal 10 Umschläge.
Alle Stimmzettel aus dem Stapel B, bei denen die Erststimme nicht ab-
gegeben wurde, kommen zusammen in einen eigenen Umschlag.

Paket 2: Stimmzettel
Alle Stimmzettel aus dem Stapel C, also alle ungekennzeichneten
Stimmzettel (und somit ungültig), kommen zusammen in einen Um-
schlag.

Paket 3: Wahlscheine
Alle eingenommenen gültigen Wahlscheine (ohne Beschlussfassung)
kommen in einen Umschlag.
Alle einbehaltenen ungültigen Wahlscheine kommen in einen Um-
schlag.

Paket 4: Stimmzettel
Alle nicht eindeutig gekennzeichneten Stimmzettel aus dem Stapel D,
über die beschlossen wurde, kommen in einen Umschlag.

Was kommt in die Einschlagmappe?

1. Die Niederschrift mit den beizufügenden Anlagen (Wahlscheine).
2. Das Vorschreibblatt. Hieraus können sich bei der Prüfung der Unterlagen

u.U. schon Rückschlüsse bei unklaren Ergebnissen ergeben.
3. Der Umschlag mit den nicht eindeutig gekennzeichneten Stimmzetteln,

über die beschlossen wurde (Paket 4).
4. Die Schnellmeldung.
5. Das Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine.
6. Das Verzeichnis über die Ausfälle im Wahlvorstand am Wahltag.
7. Die Blätter mit den eventuell notierten und von der Meldebehörde zu be-

richtigenden Adressen („Mängel im Wählerverzeichnis“), sowie
8. nicht ausgegebene Taxischeine.
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Was kommt in den Koffer?
           

1. Die Einschlagmappe, 
2. Die (maximal 10) Umschläge mit gültigen Stimmzetteln (verschlossen 

und versiegelt, s.o. unter Paket 1). 
3. Der Umschlag mit den leer abgegeben Stimmzetteln (verschlossen und 

versiegelt, s.o. unter Paket 2). 
4. Die beiden Umschläge mit den eingenommenen gültigen sowie den einbe-

haltenen ungültigen Wahlscheinen.
5. Das Wählerverzeichnis.
6. Nicht benötigte Umschläge.
7. Sowie die Sortierbox mit dem Büromaterial.
Bitte räumen Sie das Wahllokal im Anschluss gemeinsam auf und hinter- 
lassen Sie es so, wie Sie es vorgefunden haben. 

        Auszahlung des Erfrischungsgeldes
an die Mitglieder des Wahlvorstandes durch die Wahlvorsteherin bzw. den 
Wahlvorsteher sowie Aushändigung der „Freizeitbescheinigung“ an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bonn. 

Es wird empfohlen, das Erfrischungsgeld und die Freizeitbescheinigung 
erst nach Ermittlung der Ergebnisse im Wahlbezirk und Unterzeichnung 
der Niederschrift auszugeben!

    
Rückgabe des Wahlkoffers
Der Wahlkoffer wird durch die Wahlvorsteherin bzw. den Wahlvorsteher noch 
am Wahlabend dort zurückgegeben, wo diese ihn am Tag zuvor abgeholt ha-
ben.
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W
Wahlschein

24.08.2017

Müller-Lüdenscheid

gestrichen
WEGZUG nach Köln

28.08.2017

Klöbner

gestrichen
verstorben

04.09.2017

Heinzelmann
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Anlage 29
(zu § 72 Abs. 1)

Gemeinde Stadt Bonn

Kreis -

Wahlkreis 96 - Bonn

Land Nordrhein-Westfalen

Wahlbezirk-Nr.
(Name oder Num-
mer)

365 Ramersdorf

Diese Wahlniederschrift ist vollständig aus-
zufüllen und bei Punkt 5.6 von allen Mitglie-

dern des Wahlvorstandes zu unterschreiben.

Wahlniederschrift
über die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Wahl im Wahlbezirk

der Wahl zum Deutschen Bundestag
am 24.09.2017

1. Wahlvorstand

Zu der Bundestagswahl waren für den Wahlbezirk vom Wahlvorstand erschienen:

Familienname Vornamen Funktion

1. als Wahlvorsteher

2. als stellv. Wahlvorsteher

3. als Schriftführer

4. als Beisitzerin

5. als Beisitzer

6. als Beisitzerin

7. als Beisitzerin

8. als Beisitzerin

9.

Anstelle der nicht erschienenen oder ausgefallenen Mitglieder des Wahlvorstandes ernannte der/die
Wahlvorsteher/in folgende anwesende oder herbeigerufene Wahlberechtigte zu Mitgliedern des Wahl-
vorstandes und wies sie auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten
hin:

Familienname Vornamen Uhrzeit

1.

2.

3.

Als Hilfskräfte waren zugezogen:

Familienname Vornamen Aufgabe

1.

2.

3.

M
USTERüber die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Wahl im Wahlbezirküber die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Wahl im Wahlbezirk

der Wahl zum Deutschen Bundestagder Wahl zum Deutschen Bundestag

Zu der Bundestagswahl waren für den Wahlbezirk vom Wahlvorstand erschienen:Zu der Bundestagswahl waren für den Wahlbezirk vom Wahlvorstand erschienen:

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

Vornamen

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

Funktion

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

als Wahlvorsteherals Wahlvorsteher

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

als stellv. Wahlvorsteher

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

Anstelle der nicht erschienenen oder ausgefallenen Mitglieder des Wahlvorstandes ernannte der/dieAnstelle der nicht erschienenen oder ausgefallenen Mitglieder des Wahlvorstandes ernannte der/die
Wahlvorsteher/in folgende anwesende oder herbeigerufene Wahlberechtigte zu Mitgliedern des Wahl-Wahlvorsteher/in folgende anwesende oder herbeigerufene Wahlberechtigte zu Mitgliedern des Wahl-
vorstandes und wies sie auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zurvorstandes und wies sie auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen AngelegenheitenVerschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten
hin:

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

Familienname

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

1.1. M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

2.2. M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

3.3. M
USTER

M
USTER

M
USTER

Als Hilfskräfte waren zugezogen:Als Hilfskräfte waren zugezogen:M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER
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2. Wahlhandlung

2.1 Eröffnung der Wahlhandlung

Der/Die Wahlvorsteher/in eröffnete die Wahl-
handlung damit, dass er/sie die anwesenden Mit-
glieder des Wahlvorstandes auf ihre Verpflich-
tung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres
Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen
bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt geworde-
nen Angelegenheiten hinwies; er stellte die Ertei-
lung dieses Hinweises an alle Beisitzer/innen vor
Aufnahme ihrer Tätigkeit sicher. Er belehrte sie
über ihre Aufgaben.

Abdrucke des Bundeswahlgesetzes und der
Bundeswahlordnung lagen im Wahlraum vor.

2.2 Vorbereitung des Wahlraums

Damit die Wähler/innen die Stimmzettel unbeob-
achtet kennzeichnen konnten, waren im Wahl-
raum Wahlkabinen oder Tische mit Sichtblenden
oder Nebenräume, die nur vom Wahlraum aus
betretbar waren, hergerichtet.

(Bitte eintragen:)

Zahl der Wahlkabinen oder Tische mit Sichtblenden:

Zahl der Nebenräume:

Vom Tisch des Wahlvorstandes konnten die
Wahlkabinen oder Tische mit Sichtblenden oder
Eingänge zu den Nebenräumen überblickt wer-
den.

2.3 Vorbereitung der Wahlurne

Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die
Wahlurne in ordnungsgemäßem Zustand befand
und leer war.
Sodann wurde die Wahlurne (Bitte Zutreffendes ankreuzen:)

 verschlossen; der/die Wahlvorsteher/in nahm
den Schlüssel in Verwahrung.

2.4 Beginn der Stimmabgabe

Mit der Stimmabgabe wurde um (Bitte eintragen:)

_____ Uhr _____ Minuten begonnen.

2.5 Berichtigungen aufgrund nachträglich ausgestellter Wahlscheine

Vor Beginn der Stimmabgabe: (Bitte Zutreffendes ankreuzen:)

Ein Verzeichnis über nachträglich ausge-
stellte Wahlscheine lag nicht vor. Das Wäh-
lerverzeichnis war nicht zu berichtigen.

M
USTER

(Bitte eintragen:)(Bitte eintragen:)

M
USTER

M
USTER

M
USTER

Zahl der Wahlkabinen oder Tische mit Sichtblenden:Zahl der Wahlkabinen oder Tische mit Sichtblenden:

M
USTER

M
USTER

M
USTER

Zahl der Nebenräume:Zahl der Nebenräume:

Vom Tisch des Wahlvorstandes konnten dieVom Tisch des Wahlvorstandes konnten die
Wahlkabinen oder Tische mit Sichtblenden oderWahlkabinen oder Tische mit Sichtblenden oder
Eingänge zu den Nebenräumen überblickt wer-Eingänge zu den Nebenräumen überblickt wer-

2.3 Vorbereitung der Wahlurne2.3 Vorbereitung der Wahlurne

Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich dieDer Wahlvorstand stellte fest, dass sich die
Wahlurne in ordnungsgemäßem Zustand befandWahlurne in ordnungsgemäßem Zustand befand
und leer war.und leer war.
Sodann wurde die WahlurneSodann wurde die Wahlurne

2.4 Beginn der Stimmabgabe2.4 Beginn der Stimmabgabe

Mit der Stimmabgabe wurde umMit der Stimmabgabe wurde um

2.5 Berichtigungen aufgrund nachträglich ausgestellter Wahlscheine2.5 Berichtigungen aufgrund nachträglich ausgestellter Wahlscheine

Vor Beginn der Stimmabgabe:Vor Beginn der Stimmabgabe:
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Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigte der/
die Wahlvorsteher/in das Wählerverzeichnis
nach dem Verzeichnis der nachträglich erteil-
ten Wahlscheine, indem er bei den Namen
der nachträglich mit Wahlscheinen verse-
henen Wahlberechtigten in der Spalte für
die Stimmabgabe den Vermerk "Wahlschein"
oder den Buchstaben "W" eintrug. Der/Die
Wahlvorsteher/in berichtigte auch die Zahlen
der Abschlussbescheinigung der Gemeinde-
behörde; diese Berichtigung wurde von ihm
abgezeichnet.

Während der Stimmabgabe: Der/Die Wahlvorsteher/in berichtigte das
Wählerverzeichnis später aufgrund der durch
die Gemeindebehörde am Wahltag erfolg-
ten Mitteilungen über die noch am Wahl-
tag an erkrankte Wahlberechtigte erteilten
Wahlscheine, indem er bei den Namen der
noch am Wahltag mit Wahlscheinen verse-
henen Wahlberechtigten in der Spalte für
die Stimmabgabe den Vermerk "Wahlschein"
oder Buchstaben "W" eintrug. Der/Die Wahl-
vorsteher/in berichtigte auch die Zahlen der
Abschlussbescheinigung der Gemeindebe-
hörde; diese Berichtigung wurde von ihm
abgezeichnet.

2.6 Ungültigkeit von Wahlscheinen

(Bitte Zutreffendes ankreuzen:)

Der Wahlvorstand hat eine Mitteilung über die
Ungültigkeit von Wahlscheinen nicht erhal-
ten.
Der Wahlvorstand wurde vom

unterrichtet, dass folgende(r) Wahlschein(e)
für ungültig erklärt worden ist/sind:

Bitte Vor- und Familienname des Wahlschein-
inhabers sowie Wahlschein-Nummer eintragen

2.7 Beweglicher Wahlvorstand

Im Wahlbezirk war kein beweglicher Wahlvorstand tätig.
(Weiter bei Punkt 2.8)

2.8 Beweglicher Wahlvorstand im Sonderwahlbezirk

Im Sonderwahlbezirk war kein beweglicher Wahlvorstand tätig.

2.9 Besondere Vorfälle während der Wahlhandlung

(Bitte Zutreffendes ankreuzen:)

waren nicht zu verzeichnen.

M
USTER

der Abschlussbescheinigung der Gemeinde-
behörde; diese Berichtigung wurde von ihm

Der/Die Wahlvorsteher/in berichtigte dasDer/Die Wahlvorsteher/in berichtigte das
Wählerverzeichnis später aufgrund der durchWählerverzeichnis später aufgrund der durch
die Gemeindebehörde am Wahltag erfolg-die Gemeindebehörde am Wahltag erfolg-
ten Mitteilungen über die noch am Wahl-ten Mitteilungen über die noch am Wahl-
tag an erkrankte Wahlberechtigte erteiltentag an erkrankte Wahlberechtigte erteilten
Wahlscheine, indem er bei den Namen derWahlscheine, indem er bei den Namen der
noch am Wahltag mit Wahlscheinen verse-noch am Wahltag mit Wahlscheinen verse-
henen Wahlberechtigten in der Spalte fürhenen Wahlberechtigten in der Spalte für
die Stimmabgabe den Vermerk "Wahlschein"die Stimmabgabe den Vermerk "Wahlschein"
oder Buchstaben "W" eintrug. Der/Die Wahl-oder Buchstaben "W" eintrug. Der/Die Wahl-
vorsteher/in berichtigte auch die Zahlen dervorsteher/in berichtigte auch die Zahlen der
Abschlussbescheinigung der Gemeindebe-Abschlussbescheinigung der Gemeindebe-
hörde; diese Berichtigung wurde von ihmhörde; diese Berichtigung wurde von ihm
abgezeichnet.abgezeichnet.

(Bitte Zutreffendes ankreuzen:)tte Zutreffendes ankreuzen:)

M
USTER

Der Wahlvorstand hat eine Mitteilung über dieDer Wahlvorstand hat eine Mitteilung über die
Ungültigkeit von Wahlscheinen nicht erhal-
ten.

M
USTER

2.7 Beweglicher Wahlvorstand2.7 Beweglicher Wahlvorstand

Im WahlbezirkIm WahlbezirkM
USTER
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waren zu verzeichnen. Über die besonderen
Vorfälle (z. B. Zurückweisung von Wählern in
den Fällen des § 56 Absatz 6 und 7 und des §
59 der Bundeswahlordnung) wurden Nieder-
schriften angefertigt, die als Anlagen

Nummer __________ bis __________ bei-
gefügt sind.

2.10 Ablauf der Wahlzeit

Um 18:00 Uhr gab der/die Wahlvorsteher/in den
Ablauf der Wahlzeit bekannt. Danach wurden
nur noch die im Wahlraum anwesenden Wahl-
berechtigten zur Stimmabgabe zugelassen. Der
Zutritt zum Wahlraum wurde so lange gesperrt,
bis der letzte der anwesenden Wähler seine
Stimme abgegeben hatte. Sodann wurde die
Öffentlichkeit wieder hergestellt.

Um _____ Uhr _____ Minuten

erklärte der/die Wahlvorsteher/in die Wahl für
geschlossen.

Vom Wahltisch wurden alle nicht benutzten
Stimmzettel entfernt.

3. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk

3.1 Leitung der Ergebnisfeststellung; Öffnung der Wahlurne

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses wurden unmittelbar im Anschluss an die
Stimmabgabe und ohne Unterbrechung unter der
Leitung des Wahlvorstehers/des stellvertreten-
den Wahlvorstehers vorgenommen.

Zunächst wurde die Wahlurne geöffnet; die
Stimmzettel wurden entnommen.

Sie wurden mit dem Inhalt der Wahlurne(n)
des/der beweglichen Wahlvorstandes/Wahlvor-
stände vermischt.

(Bitte Zutreffendes ankreuzen:)

nein
(kann nur zutreffen, wenn kein beweglicher
Wahlvortand tätig war; siehe dazu oben
Punkt 2.7 und 2.8)

Der/Die Wahlvorsteher/in überzeugte sich, dass
die Wahlurne leer war.

3.2 Zahl der Wähler

a) Sodann wurden die Stimmzettel gezählt.
Die Zählung ergab (Bitte Zahl eintragen:)

_____ Stimmzettel (= Wähler insgesamt)

Diese Zahl hinten in Abschnitt 4 bei [B] ein-
tragen.

b) Daraufhin wurden die im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Stimmabgabevermerke
gezählt.
Die Zählung ergab (Bitte Zahl eintragen:)

_____ Stimmabgabevermerke

M
USTER

M
USTER

M
USTERUm _____ Uhr _____ MinutenUm _____ Uhr _____ Minuten

erklärte der/die Wahlvorsteher/in die Wahl fürerklärte der/die Wahlvorsteher/in die Wahl für
geschlossen.geschlossen.

3. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk3. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk

3.1 Leitung der Ergebnisfeststellung; Öffnung der Wahlurne3.1 Leitung der Ergebnisfeststellung; Öffnung der Wahlurne

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses wurden unmittelbar im Anschluss an dienisses wurden unmittelbar im Anschluss an die
Stimmabgabe und ohne Unterbrechung unter derStimmabgabe und ohne Unterbrechung unter der
Leitung des Wahlvorstehers/des stellvertreten-Leitung des Wahlvorstehers/des stellvertreten-
den Wahlvorstehers vorgenommen.den Wahlvorstehers vorgenommen.

Zunächst wurde die Wahlurne geöffnet; dieZunächst wurde die Wahlurne geöffnet; die
Stimmzettel wurden entnommen.Stimmzettel wurden entnommen.

Sie wurden mit dem Inhalt der Wahlurne(n)Sie wurden mit dem Inhalt der Wahlurne(n)
des/der beweglichen Wahlvorstandes/Wahlvor-des/der beweglichen Wahlvorstandes/Wahlvor-
stände vermischt.stände vermischt.

Der/Die Wahlvorsteher/in überzeugte sich, dassDer/Die Wahlvorsteher/in überzeugte sich, dass
die Wahlurne leer war.die Wahlurne leer war.

3.2 Zahl der Wähler3.2 Zahl der Wähler

a) Sodann wurden die Stimmzettel gezählt.a) Sodann wurden die Stimmzettel gezählt.
Die Zählung ergabDie Zählung ergab

Um _____ Uhr _____ MinutenUm _____ Uhr _____ MinutenUm _____ Uhr _____ MinutenUm _____ Uhr _____ MinutenUm _____ Uhr _____ MinutenUm _____ Uhr _____ Minuten
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c) Dann wurden die eingenommenen Wahl-
scheine gezählt.
Die Zählung ergab (Bitte Zahl eintragen:)

_____ Wahlscheine (= Wähler mit Wahlschein)

Diese Zahl hinten in Abschnitt 4 bei [B1] ein-
tragen.

b) + c) zusammen ergab _____ Personen.

(Bitte Zutreffendes ankreuzen:)

Die Gesamtzahl b) + c) stimmte mit der Zahl
der Stimmzettel unter a) überein.

Die Gesamtzahl b) + c) war
um _____ (Anzahl) größer
um _____ (Anzahl) kleiner
als die Zahl der Stimmzettel.

Die Verschiedenheit, die auch bei wiederhol-
ter Zählung bestehen blieb, erklärt sich aus
folgenden Gründen:
(Bitte erläutern:)

3.3 Zahl der Wahlberechtigten

Der Schriftführer übertrug aus der Bescheinigung
über den Abschluss des Wählerverzeichnisses

die Zahl der Wahlberechtigten hinten in
Abschnitt 4 unter [A1 + A2] der Wahlnieder-
schrift.

Sofern der/die Wahlvorsteher/in Berichtigun-
gen aufgrund nachträglich ausgestellter Wahl-
scheine vorgenommen hat (siehe Abschnitt
2.5), ist die berichtigte Zahl einzutragen.

3.4 Zählung der Stimmen; Stimmzettelstapel

Nunmehr bildeten mehrere Beisitzer unter Auf-
sicht des Wahlvorstehers folgende Stimmzettel-
stapel und behielten sie unter Aufsicht:

3.4.1 a) Die nach den Landeslisten getrennten Stapel
mit den Stimmzetteln, auf denen die Erst- und
die Zweitstimme zweifelsfrei gültig für den
Bewerber und die Landesliste derselben Par-
tei abgegeben worden war

M
USTER

tte Zutreffendes ankreuzen:)

Die Gesamtzahl b) + c) stimmte mit der ZahlDie Gesamtzahl b) + c) stimmte mit der Zahl
der Stimmzettel unter a) überein.der Stimmzettel unter a) überein.

Die Gesamtzahl b) + c) warDie Gesamtzahl b) + c) war
um _____ (Anzahl) größerum _____ (Anzahl) größer
um _____ (Anzahl) kleinerum _____ (Anzahl) kleiner
als die Zahl der Stimmzettel.als die Zahl der Stimmzettel.

Die Verschiedenheit, die auch bei wiederhol-Die Verschiedenheit, die auch bei wiederhol-
ter Zählung bestehen blieb, erklärt sich auster Zählung bestehen blieb, erklärt sich aus
folgenden Gründen:folgenden Gründen:
(Bitte erläutern:)(Bitte erläutern:)

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

3.3 Zahl der Wahlberechtigten3.3 Zahl der Wahlberechtigten

Der Schriftführer übertrug aus der BescheinigungDer Schriftführer übertrug aus der Bescheinigung
über den Abschluss des Wählerverzeichnissesüber den Abschluss des Wählerverzeichnisses

3.4 Zählung der Stimmen; Stimmzettelstapel3.4 Zählung der Stimmen; Stimmzettelstapel

Nunmehr bildeten mehrere Beisitzer unter Auf-Nunmehr bildeten mehrere Beisitzer unter Auf-
sicht des Wahlvorstehers folgende Stimmzettel-sicht des Wahlvorstehers folgende Stimmzettel-
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b) einen gemeinsamen Stapel mit
- den Stimmzetteln, auf denen die Erst-

und die Zweitstimme zweifelsfrei gültig für
Bewerber und Landeslisten verschiedener
Wahlvorschlagsträger abgegeben worden
waren und

- den Stimmzetteln, auf denen nur die Erst-
oder nur die Zweitstimme jeweils zweifels-
frei gültig und die andere Stimme nicht
abgegeben worden war

c) einen Stapel mit den ungekennzeichneten
Stimmzetteln

d) einen Stapel mit den Stimmzetteln, die Anlass
zu Bedenken gaben und über die später vom
Wahlvorstand Beschluss zu fassen war.

Der Stapel zu d) wurde ausgesondert und von
einem vom Wahlvorsteher dazu bestimmten Bei-
sitzer in Verwahrung genommen.

3.4.2 Die Beisitzer, die die nach Landeslisten geord-
neten Stapel zu a) unter ihrer Aufsicht hatten,
übergaben die einzelnen Stapel zu a) in der Rei-
henfolge der Landeslisten auf dem Stimmzettel
nacheinander zu einem Teil dem Wahlvorsteher,
zum anderen Teil seinem Stellvertreter. Diese
prüften, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel
eines jeden Stapels gleich lautete und sagten zu
jedem Stapel laut an, für welchen Bewerber und
für welche Landesliste er Stimmen enthielt.

Gab ein Stimmzettel dem Wahlvorsteher oder
seinem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, so
fügten sie den Stimmzettel dem Stapel zu d) bei.

Nunmehr prüfte der/die Wahlvorsteher/in den
Stapel zu c) mit den ungekennzeichneten Stimm-
zetteln, die ihm hierzu von dem Beisitzer, der sie
in Verwahrung hatte, übergeben wurden. Der/Die
Wahlvorsteher/in sagte an, dass hier beide Stim-
men ungültig sind.

Danach zählten je zwei vom Wahlvorsteher
bestimmte Beisitzer nacheinander je einen der
zu a) und c) gebildeten Stapel unter gegenseiti-
ger Kontrolle durch und ermittelten

(Zwischensummenbildung I)
die Zahl der für die einzelnen Bewerber = Zeilen D1, D2, D3 usw. in Abschnitt 4

die Zahl der für die einzelnen Landeslisten = Zeilen F1, F2, F3 usw. in Abschnitt 4

abgegebenen Stimmen sowie

die Zahl der ungültigen Erststimmen und = Zeile C in Abschnitt 4

die Zahl der ungültigen Zweitstimmen. = Zeile E in Abschnitt 4

Die so ermittelten Stimmenzahlen wurden als
Zwischensummen I (ZS I) vom Schriftführer hin-
ten in Abschnitt 4 in den genannten Zeilen ein-
getragen

(Nach Eintragung durch Ankreuzen bestäti-
gen)

M
USTER

übergaben die einzelnen Stapel zu a) in der Rei-übergaben die einzelnen Stapel zu a) in der Rei-
henfolge der Landeslisten auf dem Stimmzettelhenfolge der Landeslisten auf dem Stimmzettel
nacheinander zu einem Teil dem Wahlvorsteher,nacheinander zu einem Teil dem Wahlvorsteher,
zum anderen Teil seinem Stellvertreter. Diesezum anderen Teil seinem Stellvertreter. Diese
prüften, ob die Kennzeichnung der Stimmzettelprüften, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel
eines jeden Stapels gleich lautete und sagten zueines jeden Stapels gleich lautete und sagten zu
jedem Stapel laut an, für welchen Bewerber undjedem Stapel laut an, für welchen Bewerber und
für welche Landesliste er Stimmen enthielt.für welche Landesliste er Stimmen enthielt.

Gab ein Stimmzettel dem Wahlvorsteher oderGab ein Stimmzettel dem Wahlvorsteher oder
seinem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, soseinem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, so
fügten sie den Stimmzettel dem Stapel zu d) bei.fügten sie den Stimmzettel dem Stapel zu d) bei.

Nunmehr prüfte der/die Wahlvorsteher/in denNunmehr prüfte der/die Wahlvorsteher/in den
Stapel zu c) mit den ungekennzeichneten Stimm-Stapel zu c) mit den ungekennzeichneten Stimm-
zetteln, die ihm hierzu von dem Beisitzer, der siezetteln, die ihm hierzu von dem Beisitzer, der sie
in Verwahrung hatte, übergeben wurden. Der/Diein Verwahrung hatte, übergeben wurden. Der/Die
Wahlvorsteher/in sagte an, dass hier beide Stim-Wahlvorsteher/in sagte an, dass hier beide Stim-
men ungültig sind.men ungültig sind.

Danach zählten je zwei vom WahlvorsteherDanach zählten je zwei vom Wahlvorsteher
bestimmte Beisitzer nacheinander je einen derbestimmte Beisitzer nacheinander je einen der
zu a) und c) gebildeten Stapel unter gegenseiti-zu a) und c) gebildeten Stapel unter gegenseiti-
ger Kontrolle durch und ermitteltenger Kontrolle durch und ermittelten

die Zahl der für die einzelnen Bewerberdie Zahl der für die einzelnen Bewerber

die Zahl der für die einzelnen Landeslistendie Zahl der für die einzelnen Landeslisten

abgegebenen Stimmen sowieabgegebenen Stimmen sowie
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3.4.3 Sodann übergab der Beisitzer, der den nach b)
gebildeten Stapel unter seiner Aufsicht hatte, den
Stapel dem Wahlvorsteher.

3.4.3.1 Der/Die Wahlvorsteher/in legte die Stimmzettel
zunächst getrennt nach Zweitstimmen für die ein-
zelnen Landeslisten und las bei jedem Stimm-
zettel laut vor, für welche Landesliste die Zweit-
stimme abgegeben worden war. Bei den Stimm-
zetteln, auf denen nur die Erststimme abgegeben
worden war, sagte er an, dass die nicht abgege-
bene Zweitstimme ungültig ist, und bildete dar-
aus einen weiteren Stapel. Stimmzettel, die dem
Wahlvorsteher Anlass zu Bedenken gaben, fügte
er dem Stapel zu d) bei.

Danach zählten je zwei vom Wahlvorsteher
bestimmte Beisitzer nacheinander die vom Wahl-
vorsteher gebildeten Stapel unter gegenseitiger
Kontrolle durch und ermittelten

(Zwischensummenbildung II - Zweitstimmen -)
die Zahl der für die einzelnen Landeslisten
abgegebenen Stimmen = Zeilen F1, F2, F3 usw. in Abschnitt 4

sowie

die Zahl der ungültigen Zweitstimmen. = Zeile E in Abschnitt 4
Die so ermittelten Stimmenzahlen wurden als
Zwischensummen II (ZS II) vom Schriftführer
hinten in Abschnitt 4 in den genannten Zeilen
eingetragen. (Nach Eintragung durch Ankreuzen bestäti-

gen)

3.4.3.2 Anschließend ordnete der/die Wahlvorsteher/in
die Stimmzettel aus dem Stapel zu b) neu, und
zwar nach den für die einzelnen Bewerber abge-
gebenen Erststimmen. Dabei wurde entspre-
chend 3.4.3.1 verfahren und

(Zwischensummenbildung II - Erststimmen
-)

die Zahl der für die einzelnen Bewerber
abgegebenen Stimmen = Zeilen D1, D2, D3 usw. in Abschnitt 4

sowie

die Zahl der ungültigen Erststimmen = Zeile C in Abschnitt 4

ermittelt.

Die so ermittelten Stimmenzahlen wurden als
Zwischensummen II (ZS II) vom Schriftführer
hinten in Abschnitt 4 in den genannten Zeilen
eingetragen. (Nach Eintragung durch Ankreuzen bestäti-

gen)
3.4.4 Die Zählungen nach 3.4.2 und 3.4.3 verliefen

wie folgt:
(Bitte Zutreffendes ankreuzen:)

Unstimmigkeiten bei den Zählungen haben
sich nicht ergeben.

Da sich zahlenmäßige Abweichungen erga-
ben, zählten die beiden Beisitzer den betref-
fenden Stapel nacheinander erneut.

Danach ergab sich Übereinstimmung zwischen

M
USTER(Zwischensummenbildung II - Zweitstimmen -)(Zwischensummenbildung II - Zweitstimmen -)

= Zeilen F1, F2, F3 usw. in Abschnitt 4= Zeilen F1, F2, F3 usw. in Abschnitt 4

= Zeile E in Abschnitt 4= Zeile E in Abschnitt 4
Die so ermittelten Stimmenzahlen wurden alsDie so ermittelten Stimmenzahlen wurden als

 vom Schriftführer vom Schriftführer
hinten in Abschnitt 4 in den genannten Zeilenhinten in Abschnitt 4 in den genannten Zeilen

M
USTER

(Nach Eintragung durch Ankreuzen bestäti-(Nach Eintragung durch Ankreuzen bestäti-
gen)gen)

3.4.3.2 Anschließend ordnete der/die Wahlvorsteher/in3.4.3.2 Anschließend ordnete der/die Wahlvorsteher/in
die Stimmzettel aus dem Stapel zu b) neu, unddie Stimmzettel aus dem Stapel zu b) neu, und
zwar nach den für die einzelnen Bewerber abge-zwar nach den für die einzelnen Bewerber abge-
gebenen Erststimmen. Dabei wurde entspre-gebenen Erststimmen. Dabei wurde entspre-
chend 3.4.3.1 verfahren undchend 3.4.3.1 verfahren und

die Zahl der für die einzelnen Bewerberdie Zahl der für die einzelnen Bewerber
abgegebenen Stimmenabgegebenen Stimmen

sowiesowie

die Zahl der ungültigen Erststimmendie Zahl der ungültigen Erststimmen

ermittelt.ermittelt.

Die so ermittelten Stimmenzahlen wurden alsDie so ermittelten Stimmenzahlen wurden als
Zwischensummen II (ZS II)Zwischensummen II (ZS II)
hinten in Abschnitt 4 in den genannten Zeilenhinten in Abschnitt 4 in den genannten Zeilen
eingetragen.eingetragen.

3.4.4 Die Zählungen nach 3.4.2 und 3.4.3 verliefen3.4.4 Die Zählungen nach 3.4.2 und 3.4.3 verliefenM
USTER
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den Zählungen. (Bitte durch Ankreuzen bestätigen)

3.4.5 Zum Schluss entschied der Wahlvorstand über
die Gültigkeit der Stimmen, die auf den übrigen in
dem Stapel zu d) ausgesonderten Stimmzetteln
abgegeben worden waren. Der/Die Wahlvorste-
her/in gab die Entscheidung mündlich bekannt
und sagte jeweils bei gültigen Stimmen an, für
welchen Bewerber oder für welche Landesliste
die Stimme abgegeben worden war. Er ver-
merkte auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob
beide Stimmen oder nur die Erststimme oder nur
die Zweitstimme für gültig oder ungültig erklärt
worden waren, und versah die Stimmzettel mit
fortlaufenden Nummern.

(Zwischensummenbildung III)
Die so ermittelten gültigen oder ungültigen
Stimmen wurden als Zwischensummen III (ZS
III) vom Schriftführer hinten in Abschnitt 4 ein-
getragen.

(Nach Eintragung durch Ankreuzen bestäti-
gen)

3.4.6 Der Schriftführer zählte die Zwischensummen
der ungültigen Erst- und Zweitstimmen sowie der
gültigen Stimmen jeweils für die einzelnen Wahl-
vorschläge zusammen. Zwei vom Wahlvorsteher
bestimmte Beisitzer überprüften die Zusammen-
zählung.

3.5 Sammlung und Beaufsichtigung der Stimmzettel

Die vom Wahlvorsteher bestimmten Beisitzer
sammelten

a) die Stimmzettel, auf denen die Erst- und die
Zweitstimme oder nur die Erststimme abge-
geben worden waren, getrennt nach den
Bewerbern, denen die Erststimme zugefallen
war,

b) die Stimmzettel, auf denen nur die Zweit-
stimme abgegeben worden war, getrennt
nach den Wahlvorschlägen, denen die Stim-
men zugefallen waren,

c) die ungekennzeichneten Stimmzettel und

d) die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken
gegeben hatten,

je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht.

Die in d) bezeichneten Stimmzettel sind als
Anlagen unter den fortlaufenden Nummern

__________ bis __________ beigefügt.

3.6 Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Das im nachstehenden Abschnitt 4 der Wahlnie-
derschrift enthaltene Ergebnis wurde vom Wahl-
vorstand als das Wahlergebnis im Wahlbezirk
festgestellt und vom Wahlvorsteher
mündlich bekannt gegeben. (Bitte durch Ankreuzen bestätigen)

M
USTER(Zwischensummenbildung III)(Zwischensummenbildung III)

(Nach Eintragung durch Ankreuzen bestäti-(Nach Eintragung durch Ankreuzen bestäti-
gen)gen)

der ungültigen Erst- und Zweitstimmen sowie derder ungültigen Erst- und Zweitstimmen sowie der
gültigen Stimmen jeweils für die einzelnen Wahl-gültigen Stimmen jeweils für die einzelnen Wahl-
vorschläge zusammen. Zwei vom Wahlvorstehervorschläge zusammen. Zwei vom Wahlvorsteher
bestimmte Beisitzer überprüften die Zusammen-bestimmte Beisitzer überprüften die Zusammen-

3.5 Sammlung und Beaufsichtigung der Stimmzettel3.5 Sammlung und Beaufsichtigung der Stimmzettel

Die vom Wahlvorsteher bestimmten BeisitzerDie vom Wahlvorsteher bestimmten Beisitzer

a) die Stimmzettel, auf denen die Erst- und diea) die Stimmzettel, auf denen die Erst- und die
Zweitstimme oder nur die Erststimme abge-Zweitstimme oder nur die Erststimme abge-
geben worden waren, getrennt nach dengeben worden waren, getrennt nach den
Bewerbern, denen die Erststimme zugefallenBewerbern, denen die Erststimme zugefallen

b) die Stimmzettel, auf denen nur die Zweit-b) die Stimmzettel, auf denen nur die Zweit-
stimme abgegeben worden war, getrenntstimme abgegeben worden war, getrennt
nach den Wahlvorschlägen, denen die Stim-nach den Wahlvorschlägen, denen die Stim-
men zugefallen waren,men zugefallen waren,

c) die ungekennzeichneten Stimmzettel undc) die ungekennzeichneten Stimmzettel und

d) die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenkend) die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken
gegeben hatten,gegeben hatten,

je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht.je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht.
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4. Wahlergebnis

Kennbuchstaben für die Zahlenangaben (Wahlniederschrift und Vordruck für die Schnell-
meldung sind aufeinander abgestimmt. Die ein-
zelnen Zahlen des Wahlergebnisses sind in die
Schnellmeldung (siehe Punkt 5.3) bei demselben
Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der
Wahlniederschrift bezeichnet sind.)

[A1] Wahlberechtigte laut Wähler-
verzeichnis ohne Sperrvermerk
"W" (Wahlschein)1)

[A2] Wahlberechtigte laut Wähler-
verzeichnis mit Sperrvermerk
"W" (Wahlschein)1)

[A1 + A2] Im Wählerverzeichnis insge-
samt eingetragene Wahlberech-
tigte1)

[B] Wähler insgesamt
[vergleiche oben 3.2 a)]

[B1] darunter Wähler mit Wahlschein
[vergleiche oben 3.2 c)]

1) Sofern der/die Wahlvorsteher/in Berichtigungen aufgrund nachträglich ausgestellter Wahlscheine vorgenommen hat
(siehe Abschnitt 2.5), sind die Zahlen der berichtigten Bescheinigung über den Abschluss des Wählerverzeichnisses
bei [A1], [A2] und [A1 + A2] einzutragen.

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

[B1] darunter Wähler mit Wahlschein[B1] darunter Wähler mit Wahlschein

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

1) Sofern der/die Wahlvorsteher/in Berichtigungen aufgrund nachträglich ausgestellter Wahlscheine vorgenommen hat1) Sofern der/die Wahlvorsteher/in Berichtigungen aufgrund nachträglich ausgestellter Wahlscheine vorgenommen hat
ehe Abschnitt 2.5), sind die Zahlen der berichtigten Bescheinigung über den Abschluss des Wählerverzeichnissesehe Abschnitt 2.5), sind die Zahlen der berichtigten Bescheinigung über den Abschluss des Wählerverzeichnisses

bei [A1], [A2] und [A1 + A2] einzutragen.bei [A1], [A2] und [A1 + A2] einzutragen.

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER
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Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Erststimmen)

Summe [C] + [D] muss mit [B] übereinstimmen.

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

C Ungültige Erststimmen

Gültige Erststimmen:

Von den gültigen Erststim-
men entfielen auf den Bewer-
ber
(Vor- und Familienname des Bewerbers
sowie Kurzbezeichnung der Partei/bei
anderen Kreiswahlvorschlägen das Kenn-
wort - laut Stimmzettel - )

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

D1
1. Dr. Claudia Maria Lücking-
Michel (CDU)

D2 2. Ulrich Kelber (SPD)

D3 3. Katja Dörner (GRÜNE)

D4
4. Jürgen Repschläger (DIE
LINKE)

D5
5. Alexander Graf Lambsdorff
(FDP)

D6 6. Sascha Ulbrich (AfD)

D7
7. Mehdi Ebrahimi Zadeh
(PIRATEN)

D9
9. Dominik Haffner (Die PAR-
TEI)

D10
10. Werner Bader (FREIE
WÄHLER)

D24
24. Quo-Chir Luong (Luong,
Quo-Chir)

-----

D
Gültige Erststimmen insge-
samt

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

ZS III

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

Insgesamt

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER
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Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen)

Summe [E] + [F] muss mit [B] übereinstimmen.

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

E Ungültige Zweitstimmen

Gültige Zweitstimmen:

Von den gültigen Zweitstim-
men entfielen auf die Lan-
desliste der
(Kurzbezeichnung der Partei - laut Stimm-
zettel -)

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

F1 1. CDU

F2 2. SPD

F3 3. GRÜNE

F4 4. DIE LINKE

F5 5. FDP

F6 6. AfD

F7 7. PIRATEN

F8 8. NPD -----

F9 9. Die PARTEI

F10 10. FREIE WÄHLER

F11 11. Volksabstimmung -----

F12 12. ÖDP -----

F13 13. MLPD -----

F14 14. SGP -----

F15
15. Allianz Deutscher Demo-
kraten

-----

F16 16. BGE -----

F17 17. DiB -----

F18 18. DKP -----

F19 19. DM -----

F20 20. Die Humanisten -----

F21 21. Gesundheitsforschung -----

F22 22. Tierschutzpartei -----

F23 23. V-Partei³ -----

F
Gültige Zweitstimmen insge-
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5. Abschluss der Wahlergebnisfeststellung

5.1 Besondere Vorkommnisse bei der Ergebnisfeststellung

Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses waren als besondere Vorkommnisse
zu verzeichnen:

Der Wahlvorstand fasste in diesem Zusammen-
hang folgende Beschlüsse:

5.2 Erneute Zählung

(Wenn keine Nachzählung stattgefunden hat, ist
der gesamte Abschnitt 5.2 zu streichen.)
Das/Die Mitglied(er) des Wahlvorstandes

Vor- und Familienname

beantragte(n) vor Unterzeichnung der Wahlnie-
derschrift eine erneute Zählung der Stimmen,
weil

Angabe der Gründe

Daraufhin wurde der Zählvorgang (vergleiche
Abschnitt 3.4) wiederholt. Das in Abschnitt 4 der
Wahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis für
den Wahlbezirk wurde

(Bitte Zutreffendes ankreuzen:)

mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt.

berichtigt.
(Die berichtigten Zahlen sind in Abschnitt 4 mit
anderer Farbe oder auf andere Weise kennt-
lich zu machen. Alte Zahlenangaben bitte nicht
löschen oder radieren.)

und vom Wahlvorsteher mündlich bekannt
gegeben.

5.3 Schnellmeldung

Das Wahlergebnis aus Abschnitt 4 wurde auf den
Vordruck für die Schnellmeldung nach dem Mus-
ter der Anlage 28 zur Bundeswahlordnung
übertragen und auf schnellstem Wege (z. B. telefonisch)
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(Wenn keine Nachzählung stattgefunden hat, ist(Wenn keine Nachzählung stattgefunden hat, ist
der gesamte Abschnitt 5.2 zu streichen.)der gesamte Abschnitt 5.2 zu streichen.)
Das/Die Mitglied(er) des WahlvorstandesDas/Die Mitglied(er) des Wahlvorstandes
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Vor- und FamiliennameVor- und Familienname

beantragte(n) vor Unterzeichnung der Wahlnie-beantragte(n) vor Unterzeichnung der Wahlnie-
derschrift eine erneute Zählung der Stimmen,derschrift eine erneute Zählung der Stimmen,

Daraufhin wurde der Zählvorgang (vergleicheDaraufhin wurde der Zählvorgang (vergleiche
Abschnitt 3.4) wiederholt. Das in Abschnitt 4 derAbschnitt 3.4) wiederholt. Das in Abschnitt 4 der
Wahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis fürWahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis für
den Wahlbezirk wurdeden Wahlbezirk wurde
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Bitte Art der Übermittlung eintragen
an

(Bitte Empfänger eintragen)

übermittelt.

5.4 Anwesenheit des Wahlvorstandes

Während der Wahlhandlung waren immer min-
destens drei, während der Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses mindestens fünf
Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter jeweils
der/die Wahlvorsteher/in und der Schriftführer
oder ihre Stellvertreter, anwesend.

5.5 Öffentlichkeit der Wahlhandlung und Ergebnisfeststellung

Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses waren öffent-
lich.

5.6 Versicherung zur Richtigkeit der Niederschrift

Vorstehende Niederschrift wurde von den Mit-
gliedern des Wahlvorstandes genehmigt und von
ihnen unterschrieben.

Ort und Datum

 Wahlvorsteher  stellv. Wahlvorsteher

 Schriftführer  Beisitzerin

 Beisitzer Beisitzerin

 Beisitzerin  Beisitzerin
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gliedern des Wahlvorstandes genehmigt und vongliedern des Wahlvorstandes genehmigt und von
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Ort und DatumOrt und Datum
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 Beisitzer Beisitzer
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 Beisitzerin Beisitzerin
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5.7 Verweigerung der Unterschrift und Angabe von Gründen

Das/Die Mitglied(er) des Wahlvorstandes
Vor- und Familienname

verweigerte(n) die Unterschrift unter der Wahl-
niederschrift, weil

Angabe der Gründe

5.8 Bündelung von Stimmzetteln und Wahlscheinen

Nach Schluss des Wahlgeschäfts wurden alle
Stimmzettel und Wahlscheine, die nicht dieser
Wahlniederschrift als Anlagen beigefügt sind, wie
folgt geordnet, gebündelt und in Papier verpackt:

a) ein Paket mit den Stimmzetteln, die nach
den für die Wahlkreisbewerber abgegebenen
Stimmen geordnet und gebündelt sind,

b) ein Paket mit den Stimmzetteln, auf denen
nur die Zweitstimme abgegeben worden war,

c) ein Paket mit den ungekennzeichneten
Stimmzetteln,

d) ein Paket mit den eingenommenen Wahl-
scheinen sowie

e) ein Paket mit den unbenutzten Stimmzetteln.

Die Pakete zu a) bis d) wurden versiegelt und
mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des
Wahlbezirks und der Inhaltsangabe versehen.

5.9 Übergabe der Wahlunterlagen

Dem Beauftragten der Gemeindebehörde wur-
den

am _________________, um ________ Uhr,

übergeben

- diese Wahlniederschrift mit Anlagen,
- die Pakete wie in Abschnitt 5.8 beschrieben,
- das Wählerverzeichnis,
- die Wahlurne - mit Schloss und Schlüssel -

sowie
- alle sonstigen dem Wahlvorstand von der

Gemeinde zur Verfügung gestellten Gegen-
stände und Unterlagen.

Der Wahlvorsteher

Vom Beauftragten der Gemeindebehörde wurde die Wahlniederschrift mit allen darin verzeichneten
Anlagen am ____________________, um __________ Uhr, auf Vollständigkeit überprüft und über-
nommen.

Unterschrift des Beauftragten der Gemeindebehörde

Achtung: Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die Pakete mit den
weiteren Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.

M
USTERa) ein Paket mit den Stimmzetteln, die nacha) ein Paket mit den Stimmzetteln, die nach

den für die Wahlkreisbewerber abgegebenenden für die Wahlkreisbewerber abgegebenen
Stimmen geordnet und gebündelt sind,Stimmen geordnet und gebündelt sind,

b) ein Paket mit den Stimmzetteln, auf denenb) ein Paket mit den Stimmzetteln, auf denen
nur die Zweitstimme abgegeben worden war,nur die Zweitstimme abgegeben worden war,

c) ein Paket mit den ungekennzeichnetenc) ein Paket mit den ungekennzeichneten
Stimmzetteln,Stimmzetteln,

d) ein Paket mit den eingenommenen Wahl-d) ein Paket mit den eingenommenen Wahl-
scheinen sowiescheinen sowie

e) ein Paket mit den unbenutzten Stimmzetteln.e) ein Paket mit den unbenutzten Stimmzetteln.

Die Pakete zu a) bis d) wurden versiegelt undDie Pakete zu a) bis d) wurden versiegelt und
mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer desmit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des
Wahlbezirks und der Inhaltsangabe versehen.Wahlbezirks und der Inhaltsangabe versehen.

5.9 Übergabe der Wahlunterlagen5.9 Übergabe der Wahlunterlagen

Dem Beauftragten der Gemeindebehörde wur-Dem Beauftragten der Gemeindebehörde wur-
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Der WahlvorsteherDer WahlvorsteherM
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Vom Beauftragten der Gemeindebehörde wurde die Wahlniederschrift mit allen darin verzeichnetenVom Beauftragten der Gemeindebehörde wurde die Wahlniederschrift mit allen darin verzeichneten
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Schnellmeldung
über das Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag

am 24.09.2017

und

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

Seite 49

885

500

10

490

131

108

59

68

45

17

27

33

1
1

490



sofort
M

USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

M
USTER

Seite 50

9

491

111

118

6767

64

4747

14

18

0

35

11

4

1

1

1

1
11

1

1

1

1

1

1

1
491


